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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Eine vom Ständerat überwiesene Empfehlung Bisig (fdp, SZ) verlangt, die Bewertung
nichtkotierter Wertpapiere von Immobiliengesellschaften für die Vermögenssteuer den
gegebenen Verhältnissen anzupassen und eine realistische Berücksichtigung der Art
einer Mietliegenschaft und deren Alter zu überprüfen. Insbesondere forderte er, als
Kapitalisierungszinsfuss für Mieterträge einen Zinssatz festzulegen, der mindestens
zwei Prozentpunkte höher liegt als jener für Althypotheken im ersten Rang. Der
Bundesrat erklärte sich bereit, die Empfehlung entgegenzunehmen, obwohl das
Anliegen in den Zuständigkeitsbereich der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren
fällt. 1

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 11.03.1998
URS BEER

Eine vom EFD eingesetzte Expertenkommission unter der Leitung des Berner Steuer-
und Wirtschaftsjuristen Urs Behnisch kam in ihrem Bericht zum Schluss, dass die
Steuerfreiheit für realisierte private Kapitalgewinne ein erheblicher Mangel im System
darstelle. Es verstosse gegen die Rechtsgleichheit, dass Dividenden und Zinsen der
Einkommenssteuer unterliegen, nicht aber Kursgewinne. Sie empfahl daher
mehrheitlich, Kapitalgewinne von Privaten ebenfalls als Einkommen zu besteuern. Eine
Minderheit sprach sich hauptsächlich wegen der administrativen und finanzpolitischen
Schwierigkeiten gegen die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer aus. Zum umgekehrten
Schluss kam ein zweites in Auftrag gegebenes Gutachten des Basler Ökonomen Peter
Kugler, der von einer Kapitalgewinnsteuer abrät, weil es Bund und Kantone jährlich zwar
CHF 700 Mio. einbringe, aber zu einem dreiprozentigen Rückgang des realen
Volkseinkommens führen könne.
Zur Umsetzung der Empfehlungen des Behnisch-Berichts durch das EFD vgl. weiter
unten (Stabilisierungsprogramm 98). 2

BERICHT
DATUM: 09.07.1998
URS BEER

Im September 2017 reichte Marco Chiesa (svp, TI) eine Motion für eine Reduktion der
steuerlichen Doppelbelastung durch eine Schaffung von Möglichkeiten zur Senkung
der Vermögenssteuer ein. Er störte sich daran, dass das Kapital eines Unternehmens
vom Unternehmen selbst sowie von den Beteiligungsinhaberinnen und -inhabern als
Vermögen versteuert werden muss. Nachdem sich der Bund im Bereich der
Gewinnsteuer bereits für eine Milderung der Doppelbelastung ausgesprochen habe,
sollen die Kantone nun im StHG die Möglichkeit erhalten, die Vermögenssteuern bei
Beteiligungen von mindestens 10 Prozent am Aktienkapital einer Aktiengesellschaft oder
am Genossenschaftskapital einer Genossenschaft zu senken. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, da «eine allfällige Korrektur der
wirtschaftlichen Doppelbelastung auf Unternehmensebene bei der Kapitalsteuer
ansetzen sollte», da diese nicht dazu führt, dass Gewinne zurückbehalten werden und
dadurch in reifen Unternehmen mit geringem Wachstum verbleiben, sondern
stattdessen ausbezahlt werden und in jüngere, wachstumsträchtigere Unternehmen mit
hohem Investitionsbedarf investiert werden können. Zudem würden gerade die
Vermögenswerte der vom Motionär erwähnten Unternehmen üblicherweise eher
unterbewertet – sie seien daher also eher weniger stark von der Problematik der
Doppelbelastung betroffen. Überdies habe das Bundesgericht entschieden (BGE 136 I
65, E. 5.5), dass ein 10-Prozent-Qualifikationskriterium gegen das verfassungsrechtliche
Prinzip der Belastungsgleichheit verstosse. Schliesslich hätten sich die Kantone im
Rahmen der USR III gegen die Möglichkeit, auf die Erhebung der Kapitalsteuer
verzichten zu können, gewehrt. Stattdessen würde die wirtschaftliche Doppelbelastung
in den Kantonen bereits heute zum Beispiel durch Anrechnung der Gewinnsteuer an die
Kapitalsteuer oder durch sehr tiefe Kapitalsteuertarife beseitigt. 
Diese Argumente überzeugten den Nationalrat in der Frühjahrssession 2019 jedoch
nicht; er nahm die Motion mit 101 zu 86 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. Anklang fand
sie bei den geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen sowie bei einzelnen
Mitgliedern der CVP; dagegen votierten die Mitglieder der übrigen Fraktionen. 3

MOTION
DATUM: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

1) AB SR, 1998, S. 314 f.
2) Presse vom 9.7.98
3) AB NR, 2019, S. 315
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